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tierende Egge zur flachen Saatbettaufbereitung
verwenden. Es spielt keine Rolle, ob der Boden
feinkrümelig für die Aussaat gewünscht wird oder ob

er grob überwintern soll. Das Gerät lässt sich

entsprechend einstellen. Es ist sogar möglich, Grünland

in einem Arbeitsgang saatfertig umzubrechen.
Die Grasnarbe wird dabei nachhaltig zerkleinert
und bedeckt, so dass kein Gras nachwachsen kann.

Die Anwendung des Geräts ist jedoch keineswegs
auf den rein landwirtschaftlichen Betrieb beschränkt;
es kann ebensogut — mit entsprechend angepass-
ter Arbeitsbreite — im Weinbau, Obstbau, Garten-
und Gemüsebau eingesetzt werden. Auch der
biologische Landbau verwendet es mit Gewinn. Der

Zinkenrotor kann so hochgestellt werden, dass die

untere Bodenschicht zwar zerschnitten und gelok-
kert, jedoch nicht mit der oberen Bodenschicht
vermischt wird.

Da die Arbeitsbreite des Gerätes in jedem Fall

grösser als der Radstand der Zugmaschine ist, treten

weder Bodenunebenheiten noch die gefürchteten

Schlupf- und/oder Pflugfurchendichtungen auf.

Diese Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, verbunden
mit einer beträchtlichen Arbeits- und Zeitersparnis,
bringt enorme arbeitswirtschaftliche, biologische,
physikalische, energiewirtschaftliche und finanzielle
Vorteile. Die Leistung des Traktors wird optimal
genutzt, sowohl die Zugkraft (über die Antriebsräder)
als auch die Drehkraft (über die Zapfwelle).

Der Boden lässt sich bei der Bearbeitung in einem

Arbeitsgang, also in frischem Zustand, leichter
krümeln und mischen als in zeitlich getrennter Arbeitsfolge.

Pflanzenreste und Dung zersetzen sich besser,

weil sie sehr gleichmässig mit dem Zinkenrotor
gemischt werden, während sie der normale Pflug in

Schichten ablegt. Dadurch sind bessere
Voraussetzungen für das Aufgehen und das Wachstum der
Saat geschaffen.

Das Ergebnis

Mit einem Traktor entsprechender Grösse bearbeitet
das Bodenbearbeitungsgerät «Justus» mindestens
eine doppelt so breite Fläche wie der Pflug, bereitet

im gleichen Arbeitsgang den Boden für die Aussaat

vor und bringt Saatgut ein. Der Boden wird
intensiv gekrümelt, gemischt, gelockert und gelüftet,

Dünger und Pflanzenrückstände werden gründlich
zerkleinert in den Boden eingearbeitet. Dadurch
wird den Mikroorganismen des Bodens der nötige
Lebensraum geschaffen. Dies gilt für jede
Bodenstruktur.

Die dabei erzielte Arbeits- und Energie-Ersparnis
erhöht beträchtlich die Wirtschaftlichkeit des Anbaus
und baut Arbeitsspitzen ab. (Werkfotos: INFOagrar)

Verzeigung wegen
fahrlässiger Tötung
(Art. 117 StGB)

Im vergangenen Sommer und Herbst ereigneten sich

mehr Unfälle als sonst, denen mitfahrende Kinder

zum Opfer fielen.
Jahraus, jahrein raten Unfallverhütungsstellen und

unsere Zeitschrift, Kinder nicht auf Traktoren
mitfahren zu lassen, wenn sie nicht von einem mehr

als 14 Jahre alten Mitfahrer beaufsichtigt werden.

Leider werden diese Ermahnungen noch allzu häufig
in den Wind geschlagen. Dass eine Missachtung
dieser Art bei einem tödlichen Ausgang die in der

Ueberschrift enthaltene Verzeigung wegen fahrlässiger

Tötung zur Folge haben kann, wird offenbar
nicht in Erwägung gezogen oder man weiss es

überhaupt nicht. Schon viele Traktorführer mussten dies

nachträglich erfahren und wären froh gewesen,

wenn sie die nervenzermürbenden Gerichts-Verhandlungen

nicht hätten über sich ergehen lassen müssen,

ganz abgesehen vom vorausgehenden
seelischen Schmerz, den der Tod eines Kindes
verursacht.

Traktorfahrer! denkt daran, bevor gegen euch eine

Anzeige wegen fahrlässiger Tötung gemacht werden

muss!

Unser Wunsch für das kommende Jahr: Kleinkinder
nicht ohne Begleitung einer mehr als 14 Jahre alten

Person auf dem Traktor oder Anhänger mitfahren
lassen! Danke! Die Redaktion
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